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NEUE SELBSTÄNDIGE - LISTE MIT „BERUFEN“  
Berichtigung Oktober 2009 
 

In einem Vortrag hat Mag. Erhard Lausegger, Geschäftsführer der LBG Wirtschaftstreuhand 
Österreich und seine Mitarbeiterin Mag. Alexandra Schart für die Steirische 
Wirtschaftsförderung eine „Liste mit 157 Berufen laut Branchenliste SVA“ veröffentlicht, 
FO.FO.S diese Liste übernommen. siehe Folien:  
http://www.sfg.at/downloads/docs/1790_SteuernundAbgaben.pdf 
. 
Mitarbeiter der WKNÖ haben mit uns Kontakt aufgenommen und uns darauf hingewiesen, 
dass diese Liste so nicht veröffentlicht werden kann, da auch Tätigkeiten aufgelistet sind, die 
einer Gewerbeberechtigung unterliegen. Eine Nachfrage an Mag. Lausegger wurde bis jetzt 
nicht beantwortet. Da Neue Selbständige keine  gesetzliche Interessensvertretung haben, 
die so eine Liste herausgeben könnte, haben wir die WKNÖ gebeten, die aufgezählten 
Berufe konkret zu kommentieren. Vielen herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Kubanek, 
WKNÖ, Abteilung Rechtspolitik. 
 
Weiters finden Sie am Ende der Liste Informationen zur Gruppe der Neuen Selbständigen 
von www.wko.at und www.help.gv.at. Auf der Seite der Sozialversicherung http://esv-
sva.sozvers.at konnten wir leider keine Informationen finden, die Eingabe der Begriffe „Neue 
Selbständige“ bzw. „Neue Selbständigkeit“ ergab Null Treffer. 
 
Hier die ursprüngliche Liste. Zu allen gelb markierten Berufen lesen Sie bitte die 
Kommentare der Rechtsexperten. 

 
A Analysenersteller Animateur Apotheker - Pensionist  Architekt Archivar Assistent atypisch 
stiller Gesellschafter Aufsichtsleiter Aufsichtsrat Autor  

B Bäuerliche Nebentätigkeit Baumeister Begleiter Beirat Berater Bergführer Berufssprecher 
Besamungstechniker Betreiber eines Institutes Betreuer Bürotätigkeiten  

C Counseller  

D Dienstleister allgemein Dokumentator Dolmetscher  

E Eigenverleger Einkäufer Erfinder Ersteller div. Unterlagen Erwachsenenbildner Erzieher  

F Forscher Fremdenführer Frühförderer  

G Geschäftsführer Geschäftsinhaber Gesellschafter bürgerlichen Rechts Gepäckträger 
Gewerbetreibende ohne Gewerbeschein Gutachter  

H Händler Handwerker Hebamme Heilgymnastiker Historiker Honorarbezieher 
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I Ingenieur  

J Journalist  

K Kinder-/Jugendlichenbetreuer Kleinkraftwerksbetreiber Kolporteur Kommanditist 
Konstrukteur Konsulent Kontrollor Koordinator Korrektor Krankenpfleger Kurator  

L Laborant Land- und forstwirtschaftliche Nebentätigkeit Leichenwäscher Leiter Lektor 
Liquidator Logopäde Lokalbetreiber  

M Manager Mandatar Markthelfer Masseur Modell Monteur 

N Näher  

O Optiker Organisator  

P Patentanwalt - Pensionist Personalentwickler Persönlichkeitsbildner Pharmazeut Pilot 
Plakatierer Planer Präparator Prediger Produzent Profisportler Prokurist Prostituierte 
Provisionsbezieher Prüfer Psychoanalytiker Psychodiagnostiker Psychologe Physiotherapeut  

R Redakteur Reinigungsdienste Reparateur  

S Sachverständiger Sammler Sanierer Schachmeister Schreibbürobetreiber Schuhputzer 
Schulleiter Sensal Skilehrer Sportler Spediteur Sportlehrer Sporttrainer Stripper Stipendiat 
Supervisor 

T Tagwerker Tantiemenbezieher Tätowierer Technischer Zeichner Techniker Therapeut 
Tierarzt - Pensionist Tierpfleger Totengräber Trainer Treugeber 

U Übersetzer Übungsleiter 

V Veranstalter Vereinsfunktionär Verkäufer Vermieter Vermittler/Makler Versicherungsagent 
Versicherungsmathematiker Verteiler/Zusteller Vertreter Verwalter Verwerter 
Volkszählungsorgan Vortragender  

W Wahrsagerin Werbetätigkeit Winzer Wissenschaftler Wohnsitzarzt  

Z Zahntechniker Zivilingenieur 

 
Was sind „Neue Selbstständige“?   
 
Neue Selbstständige sind solche Personen, die aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit 
steuerrechtlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (§ 22 Z 1 bis 3 und 5 sowie § 23 
Einkommensteuergesetz 1988 – EStG 1988) erzielen und die für diese Tätigkeiten keine 
Gewerbeberechtigung benötigen,  
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• Auf www.wko.at und www.help.gv.at explizit genannt: Autoren, Übersetzer, 
Gutachter, Vortragende, Künstler, Journalisten; Personen, die Gesundheitsberufe 
selbständig ausüben z.B. Krankenpfleger, Hebammen, Physiotherapeuten, 
Psychotherapeuten, Psychologen. 

• freie Dienstnehmer; die sich wesentlicher eigener Betriebsmittel bedienen, 
• "Werkvertragsnehmer" ohne Wirtschaftskammermitgliedschaft, also Personen, die 

nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses tätig sind, sondern sich zur Herstellung 
eines Werkes oder zur Herbeiführung eines Erfolges verpflichtet haben. 

• erwerbstätige Kommanditisten (auch) von (wirtschaftskammerzugehörigen) 
Kommandit(erwerbs)gesellschaften (KG,KEG), sofern sie nicht schon aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses zur KG/KEG der ASVG-Pflichtversicherung unterliegen, 

• Personen, die unbefugt ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben. 

• persönlich haftende Gesellschafter von nicht wirtschaftskammerzugehörigen 
Personengesellschaften (OG, OHG, OEG, KG, KEG) und geschäftsführende 
GmbH-Gesellschafter, sofern sie aufgrund dieser Tätigkeit nicht bereits nach dem 
ASVG versichert sind (dies ist bis zu einer Beteiligung von 49 % denkbar). 

 
Die rechtliche Stellung des Neuen Selbständigen ist ausschließlich im 
Sozialversicherungsrecht geregelt. Durch § 2 Abs. 1 Z. 4 Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz (GSVG) sollen alle jene Personen in die Pflichtversicherung 
einbezogen werden, die aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit nicht schon nach anderen 
Bestimmungen (z.B. als Dienstnehmer, freier Dienstnehmer oder Gewerbetreibender) vom 
Anwendungsbereich eines Sozialversicherungsgesetzes erfasst sind. Die Pflichtversicherung 
des Neuen Selbständigen umfasst die Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung sowie sie 
Selbständigenvorsorge. 
 
Die Merkmale der neuen Selbstständigkeit decken sich im Wesentlichen mit jenen von 
Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmern mit Gewerbeschein: 
 
• persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber 
• die Tätigkeit muss nicht persönlich ausgeübt werden (Vertretungsrecht durch Dritte) 
• die Werkvertragsnehmerin/der Werkvertragsnehmer ist nicht weisungsgebunden  
• die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer verfügt über unternehmerische Infrastruktur 

(Büro, Betriebsmittel etc.) 
 
Muss man sich als „Neuer Selbstständiger“ versichern? 
Es gibt keine Mindestpflichtversicherung auf Grund der Tätigkeit, sondern nur aufgrund einer 
bestimmten Höhe von Einkünften. Werden nachstehende Grenzen überschritten, tritt die 
Pflichtversicherung als Neuer Selbstständiger ein: 
 
• bei ausschließlicher selbstständiger Tätigkeit = große Versicherungsgrenze: Einkünfte > 

€ 6.453,36 p.a. (12 x € 537,78 p.m.) 
• bei anderer Erwerbstätigkeit = kleine Versicherungsgrenze: Einkünfte > € 3.881,52 p.a. 

(12 x € 323,46 p.m.) 
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Der Eintritt in die Pflichtversicherung hängt ausschließlich davon ab, ob der Selbstständige 
gegenüber der SVA erklärt, dass er die Versicherungsgrenze im laufenden Jahr 
überschreiten wird. Wird die Pflichtversicherung erst nach Vorliegen des 
Einkommensteuerbescheides festgestellt, schreibt die SVA die Beiträge rückwirkend mit 
einem 9,3 % Strafzuschlag vor. Es kommt es zu einer Nachzahlung der Beiträge, obwohl für 
diesen Zeitraum kein Versicherungsschutz gegeben war. 
  
Wo erfahre ich, ob ich einen Gewerbeschein beantragen muss, oder ob ich als Neuer 
Selbstständiger arbeiten kann? 
Die Wirtschaftskammer gibt umfassende Auskünfte im Zusammenhang mit dem 
Gewerbeschein.  
 
Quellen: 
Liste mit 157 Berufen aus Folien Vortrag von Mag. Erhard Lausegger, Geschäftsführer der 
LBG Wirtschaftstreuhand Österreich und seinre Mitarbeiterin Mag. Alexandra Schart für 
Steirische Wirtschaftsförderung 
http://www.sfg.at/downloads/docs/1790_SteuernundAbgaben.pdf 
 
Beschäftigungsformen - Neue Selbständige 
http://www.help.gv.at/Content.Node/88/Seite.880004.html 
 
Neuer Selbständiger - Pflichtversicherung bei gewerblicher Tätigkeit 
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=421755&DstID=0 
 
Kommentar Dr. Peter Kubanek, Abteilung Rechtspolitik WKNÖ 
http://fofos.at/downloads/4ade114115d59.pdf 
 
 


